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Artikel III-258 (ex-Artikel 224a)

Es wird ein Ausschuss eingerichtet, der die Aufgabe hat, vor der Entscheidung der
Regierungen der Mitgliedstaaten gemäß den [Artikeln III-256 und III-257 (ex-223 und
224)] eine Stellungnahme über die Eignung der Bewerber für die Ausübung des Amts
eines Richters oder Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof oder beim Gericht
abzugeben.

Der Ausschuss setzt sich aus sieben Persönlichkeiten zusammen, die aus dem Kreis
ehemaliger Mitglieder des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts, der Mitglieder der
höchsten einzelstaatlichen Gerichte und der Juristen von anerkannt hervorragender
Befähigung stammen, von denen einer vom Europäischen Parlament vorgeschlagen wird.
Der Rat ernennt die Mitglieder dieses Ausschusses und legt die Vorschriften für seine
Arbeitsweise durch einen auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs
erlassenen Europäischen Beschluss fest.

Explanation:

Der Artikel ist zu streichen. Der vorgesehene Begutachtungsausschuss führt nicht zu einem
transparenteren Verfahren. Ein Bedürfnis für einen solchen Ausschuss ist auf der
Grundlage der bisherigen Erfahrungen nicht zu erkennen. Das in Absatz 1 vorgesehene
umfangreiche Gutachten über die Eignung der Bewerber greift zu stark in die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Beurteilung der fachlichen Eignung von
Richterinnen und Richtern ein. Die in Absatz 2 vorgesehene Zusammensetzung des
Gremiums aus sieben Personen würde zu Streitigkeiten wegen der Staatsangehörigkeit der
Mitglieder führen. Außerdem ist problematisch, dass das Vorschlagsrecht dem Präsidenten
des EuGH zukommen soll, da in Verbindung mit der Zusammensetzung des Ausschusses,
der in erster Linie aus früheren Angehörigen der europäischen Gerichtsbarkeit bestehen
soll, die europäischen Richter einen zu großen Einfluss auf ihre Nachfolger erhalten
würden.
Ergänzender Hinweis:
Als Folgeänderung sollten in den Artikeln III-256 und III-257 die Bezugnahmen auf
ArtikelIII-258 entfallen.




